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Nr. 6� Donnerstag, 5. Februar 2026

Nr. 1	 Sitzung des Bau-  
und Grundstücks- 
ausschusses

Am Dienstag, den 10.02.2026 
um 17.00 Uhr findet im großen Sit-
zungssaal im Rathaus Monheim die 
Sitzung des Bau- und Grundstücks-
ausschusses Monheim statt.

Tagesordnung:
1.	Mitteilungen

2.	Bekanntgabe der Beschlüsse aus 
nichtöffentlichen Sitzungen

3.	Tektur zum Bauantrag vom 
25.04.2024: Veränderung der Lage 
des Reitplatzes auf Fl.-Nr. 487 
Gmk. Wittesheim, Liederberg 12

4.	Bauantrag für ein McDonald‘s 
Restaurant mit Nebengebäu-
de und Dual-Lane-Drive auf den 
Grundstücken Fl.-Nrn. 1871/3 
u. 1872/0, Gmk. Flotzheim, Am 
Sendle 40

5.	Bauantrag für Werbeanlagen 
zu McDonald‘s Restaurant mit 
Nebengebäude und Dual-La-
ne-Drive, laufendes Änderungs-
verfahren Bebauungsplan bzgl. 
Werbepylon auf den Grundstü-
cken Fl.-Nrn. 1872/0 u. 1871/3, 
Gmk. Flotzheim, Am Sendle 40

6.	Bauantrag auf Neubau Einfami-
lienhaus mit Garagen auf dem 
Grundstück Fl.-Nr. 252/4, Gmk. 
Itzing, Am Biberfeld 6

7.	Bauantrag für Geländeplanie be-
fahrbar auf den Grundstücken 
Fl.-Nrn. 1878/1 u. 1971/3, Gmk. 
Flotzheim, Am Sendle 42

8.	Ausweisung von „Tempo 30 km/h 
Zonen“ in der Kernstadt und den 
Stadtteilen

9.	Antrag auf isolierte Befreiung zur Er-
richtung eines Einfriedungszaunes 
auf dem Grundstück Fl.-Nr. 1618/4, 
Gmk. Monheim, Am Priel 10

10.Nachträglich eingegangene Ta-
gesordnungspunkte

anschließend nichtöffentliche 
Sitzung

Nr. 2	 Erdaushubdeponie  
in Monheim

Die Erdaushubdeponie ist bis auf 
Weiteres geschlossen!  

Nr. 3	 Recyclinghof und 
Grünabfallsammelplatz 
Monheim  

Der Recyclinghof mit Grünab-
fallsammelplatz an der Nürnberger 
Straße ist von Dezember bis Februar 
am Samstag von 09.00 – 13.00 Uhr 
geöffnet.

Wir bitten um Beachtung!�  
Es werden sowohl Sperrmüll als 
auch Kühlgeräte angenommen. Die 
dafür anfallenden Gebühren sind so-
fort zu entrichten.

Nähere Informationen erhalten 
Sie auch unter �  
www.awv-nordschwaben.de.

Günther Pfefferer 
Erster Bürgermeister  

Verwaltungsgemeinschaft Mon-
heim (Stadt Monheim sowie die 
Gemeinden Buchdorf, Daiting, 

Rögling und Tagmersheim)

A) VERWALTUNGSGEMEIN-
SCHAFT MONHEIM

Nr. 1	 Bekanntmachung über 
das Recht auf Einsicht in 
die Wählerverzeichnisse 
und und die Erteilung 
von Wahlscheinen für die 
Wahl des Gemeinde- /
bzw. Stadtrats, der ersten 
Bürgermeisterin oder des 
ersten Bürgermeisters, 
des Kreistags und der 
Landrätin oder des 
Landrats am Sonntag,  
08. März 2026

1.	Die Wählerverzeichnisse für die 
oben bezeichneten Wahlen der der 
Gemeinden Buchdorf, Daiting, 
Rögling, Tagmersheim und der 
Stadt Monheim wird in der Zeit 
vom 16.02.2026 bis 20.02.2026 
(20. bis 16. Tag vor der Wahl) 
während der Dienststunden 

am 16.02.2026 �  
von 07:30 Uhr bis 16:30 Uhr
am 17.02.2026 �  
von 07:30 Uhr bis 16:30 Uhr
am 18.02.2026 �  
von 07:30 Uhr bis 15:30 Uhr
am 19.02.2026 �
von 07:30 Uhr bis 18:00 Uhr und
am 20.02.2026 �  
von 07:30 Uhr bis 13:00 Uhr
	 im Rathaus der Verwaltungs-

gemeinschaft Monheim, Zim-
mer-Nr. 2, Marktplatz 23,86685 
Monheim

	 für Wahlberechtigte zur Einsicht 
bereit gehalten. Wahlberechtigte 
können die Richtigkeit oder Voll-
ständigkeit der zu ihrer Person im 
Wählerverzeichnis eingetragenen 
Daten überprüfen. Die Richtig-
keit oder Vollständigkeit der Da-
ten von anderen im Wählerver-
zeichnis eingetragenen Personen 
können Wahlberechtigte nur über-
prüfen, wenn Tatsachen glaubhaft 
gemacht werden, aus denen sich 
eine Unrichtigkeit oder Unvoll-
ständigkeit des Wählerverzeich-
nisses ergeben kann. Das Recht 
zur Überprüfung besteht nicht 
hinsichtlich der Daten von Wahl-
berechtigten, für die im Meldere-
gister eine Auskunftssperre gemäß 
§ 51 Absatz 1 des Bundesmelde-
gesetzes eingetragen ist. Das Wäh-
lerverzeichnis wird im automa-
tisierten Verfahren geführt; die 
Einsicht ist durch ein Datensicht-
gerät möglich.

2.	Wählen kann nur, wer in das Wäh-
lerverzeichnis eingetragen ist oder 
einen Wahlschein hat.

	 Wer das Wählerverzeichnis für un-
richtig oder unvollständig hält, 
kann innerhalb der oben genann-
ten Einsichtsfrist Beschwerde 
einlegen. Die Beschwerde kann 
schriftlich oder durch Erklärung 
zur Niederschrift eingelegt wer-
den.

3.	Wahlberechtigte, die in das 
Wählerverzeichnis eingetra-
gen sind, erhalten spätestens am 
15.02.2026 (21. Tag vor der Wahl) 
eine Wahlbenachrichtigung samt 
Vordruck für einen Antrag auf Er-
teilung eines Wahlscheins. Wer kei-
ne Wahlbenachrichtigung erhalten 
hat, aber glaubt, wahlberechtigt 
zu sein, muss Beschwerde gegen 
das Wählerverzeichnis einlegen, an-
dernfalls besteht die Gefahr, das 
Wahlrecht nicht ausüben zu können.

4.	Wer in einem Wählerverzeichnis 
eingetragen ist und keinen Wahl-
schein besitzt, kann nur in dem 
Stimmbezirk abstimmen, in dem 
die Eintragung in das Wählerver-
zeichnis besteht.

5.	Wer einen Wahlschein hat, kann 
das Stimmrecht ausüben

5.1.	 bei Gemeindewahlen durch 
Stimmabgabe in jedem Abstim-
mungsraum der Gemeinde, die 
den Wahlschein ausgestellt hat,
5.2.	 bei Landkreiswahlen durch 
Stimmabgabe in jedem Abstim-
mungsraum innerhalb des Land-
kreises; gilt der Wahlschein zu-
gleich für Gemeindewahlen, 
kann die Stimmabgabe hierfür 
nur in dieser Gemeinde erfolgen,
5.3.	 durch Briefwahl.

6.	Einen Wahlschein erhält auf Antrag
6.1	 eine in das Wählerverzeich-
nis eingetragene wahlberech-
tigte Person.
Der Wahlschein kann bis zum 
Freitag, 06. März 2026, 15 Uhr 
im Rathaus der Verwaltungs-
gemeinschaft Monheim, Zim-
mer-Nr. 2, Marktplatz 23,86685 

Monheim, schriftlich, elektro-
nisch oder mündlich (nicht aber 
telefonisch) beantragt werden. 
Wenn bei nachgewiesener plötz-
licher Erkrankung der Wahlraum 
nicht oder nur unter unzumutba-
ren Schwierigkeiten aufgesucht 
werden kann, kann der Antrag 
noch bis zum Wahltag, 15 Uhr, 
gestellt werden.
6.2	 eine nicht in das Wähler-
verzeichnis eingetragene wahl-
berechtigte Person, wenn

a)	 sie nachweist, dass sie ohne 
ihr Verschulden die Antrags-
frist auf Aufnahme in das Wäh-
lerverzeichnis nach § 15 Abs. 
6 Gemeinde- und Landkreis-
wahlordnung oder die Ein-
spruchsfrist gegen das Wähler-
verzeichnis nach Art. 12 Abs. 3 
Satz 1 Gemeinde- und Land-
kreiswahlgesetz (vgl. Nrn. 1 
und 3) versäumt hat,
b)	 ihr Wahlrecht erst nach Ab-
lauf der unter a) genannten 
Antrags- oder Beschwerde-
fristen entstanden ist,
c)	 ihr Wahlrecht im Beschwer-
deverfahren festgestellt worden 
ist und sie nicht in ein Wähler-
verzeichnis eingetragen wurde.

	 Diese Wahlberechtigten können 
bei der in Nr. 6.1 bezeichneten 
Stelle den Antrag auf Erteilung 
eines Wahlscheins noch bis zum 
Wahltag, 15 Uhr, schriftlich, elek-
tronisch oder mündlich (nicht 
aber telefonisch) stellen. 

7.	Wer den Antrag für eine ande-
re Person stellt, muss durch Vor-
lage einer schriftlichen Vollmacht 
nachweisen, dass sie oder er dazu 
berechtigt ist. Kann eine wahlbe-
rechtigte Person infolge einer Be-
hinderung weder den Wahlschein 
selbst beantragen noch einem 
Dritten eine Vollmacht erteilen, 
darf sie sich der Unterstützung ei-
ner Person ihres Vertrauens bedie-
nen. Diese hat unter Angabe ihrer 
Personalien glaubhaft zu machen, 
dass die Antragstellung dem Wil-
len der wahlberechtigten Person 
entspricht.

8.	Mit dem Wahlschein erhält die 
wahlberechtigte Person

a)	 je einen Stimmzettel für 
jede oben bezeichnete Wahl,
b)	 einen Stimmzettelumschlag 
für alle Stimmzettel,
c)	 einen roten Wahlbriefum-
schlag mit der Anschrift, an die 
der Wahlbrief zu übersenden ist,
d)	 ein Merkblatt für die Briefwahl.

	 Wahlschein und Briefwahlunterla-
gen werden übersandt oder amt-
lich überbracht. Verlorene Wahl-
scheine werden nicht ersetzt. 
Versichert eine wahlberechtigte 
Person glaubhaft, dass ihr der be-
antragte Wahlschein nicht zuge-
gangen ist, kann ihr bis zum Tag 
vor der Wahl, 12 Uhr, ein neuer 
Wahlschein erteilt werden.

9.	Wahlschein und Briefwahlunterla-
gen können auch durch die Wahl-
berechtigten persönlich abgeholt 
werden. An andere Personen kön-
nen diese Unterlagen nur aus-
gehändigt werden, wenn die Be-
rechtigung zur Empfangnahme 
durch Vorlage einer schriftlichen 
Vollmacht und einen amtlichen 
Ausweis nachgewiesen wird und 
die bevollmächtigte Person nicht 
mehr als vier Wahlberechtigte ver-
tritt; dies hat sie der Gemeinde 
vor dem Empfang der Unterla-
gen schriftlich zu versichern. Die 
bevollmächtigte Person muss bei 
Abholung der Unterlagen das 16. 
Lebensjahr vollendet haben; auf 
Verlangen hat sie sich auszuwei-
sen. Kann eine wahlberechtigte 
Person infolge einer Behinderung 
weder die Unterlagen selbst abho-
len noch einem Dritten eine Voll-
macht erteilen, darf sie sich der 
Hilfe einer Person ihres Vertrau-
ens bedienen. Diese hat unter An-
gabe ihrer Personalien glaubhaft 
zu machen, dass sie entsprechend 
dem Willen der wahlberechtigten 
Person handelt.

10. Eine wahlberechtigte Person, die 
des Lesens unkundig oder wegen 
einer Behinderung an der Abgabe 
ihrer Stimme gehindert ist, kann 
sich zur Stimmabgabe der Hilfe 
einer anderen Person bedienen. 
Die Hilfsperson muss das 16. Le-
bensjahr vollendet haben. Die Hil-

feleistung ist auf technische Hilfe 
bei der Kundgabe einer von der 
stimmberechtigten Person selbst 
getroffenen und geäußerten Wahl-
entscheidung beschränkt. Unzu-
lässig ist eine Hilfeleistung, die 
unter missbräuchlicher Ein-
flussnahme erfolgt, die selbst-
bestimmte Willensbildung 
oder Entscheidung der wahl-
berechtigten Person ersetzt 
oder verändert oder wenn ein 
Interessenkonflikt der Hilfs-
person besteht. Die Hilfsperson 
ist zur Geheimhaltung der Kennt-
nisse verpflichtet, die sie bei der 
Hilfeleistung von der Wahl einer 
anderen Person erlangt hat.

11. Bei der Briefwahl müssen die 
Wahlberechtigten dafür sorgen, 
dass der Wahlbrief, in dem sich 
der Wahlschein und der verschlos-
sene Stimmzettelumschlag (mit 
den jeweils zugehörigen Stimm-
zetteln) befinden, bei der auf dem 
Wahlbriefumschlag angegebenen 
Stelle spätestens am Wahltag 
bis 18 Uhr eingeht.

	 Nähere Hinweise darüber, wie die 
Briefwahl auszuüben ist, ergeben sich 
aus dem Merkblatt für die Briefwahl.

Monheim, 06.02.2026	
Steidle/ 

Gemeindewahlleiterin Buchdorf
Hosemann/ 

Gemeindewahlleiterin Daiting
Templer/ 

Gemeindewahlleiter Rögling
Steidle/ 

Gemeindewahlleiter Tagmersheim
Pfefferer/ 

Gemeindewahlleiter Monheim 

B) GEMEINDE BUCHDORF

Nr. 1	 Sitzung des Gemeinde- 
rates Buchdorf

Am Montag, den 09.02.2026 um 
19.30 Uhr findet im Sitzungssaal im 
Rathaus Buchdorf die Sitzung des Ge-
meinderates Buchdorf statt.

Tagesordnung:
1.	Bebauungsplan „Südliche Ortser-

weiterung“, 4. Änderung, Gmk. 
Buchdorf; Behandlung der wäh-
rend der Öffentlichkeits- und Be-
hördenbeteiligung eingegangenen 
Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 
und § 4 Abs. 2 BauGB
1.1	 Abwägungsbeschluss zum 
Bebauungsplan „Südliche Ortser-
weiterung“, 4. Änderung, Gmk. 
Buchdorf
1.2	Satzungsbeschluss gemäß § 10 
Abs. 1 BauGB zum Bebauungsplan 
„Südliche Ortserweiterung“, 4. Ände-
rung, Gmk. Buchdorf

2.	Bebauungsplan „Südliche Ortser-
weiterung II – 4. Änderung“, 
Gmk. Buchdorf; Behandlung der 
während der Öffentlichkeits- und 
Behördenbeteiligung eingegan-
genen Stellungnahmen gemäß § 3 
Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB
2.1	 Abwägungsbeschluss zum 
Bebauungsplan „Südliche Ortser-
weiterung II“, 4. Änderung, Gmk. 
Buchdorf
2.2	 Satzungsbeschluss gemäß 
§ 10 Abs. 1 BauGB zum Bebau-
ungsplan „Südliche Ortserwei-
terung II“, 4. Änderung, Gmk. 
Buchdorf

3.	Bekanntgaben aus nichtöffent-
licher Sitzung

4.	Bekanntgaben
anschließend nichtöffentliche Sit-

zung
Grob 

Erster Bürgermeister

Nr. 1	 Verordnung über 
öffentliche Anschläge in 
der Gemeinde Buchdorf 
vom 20.01.2026

Die Gemeinde Buchdorf erlässt 
aufgrund des Art. 28 Abs. 1 des Ge-
setzes über das Landesstraf- und Ver-
ordnungsrecht auf dem Gebiet der öf-
fentlichen Sicherheit und Ordnung 
(Landesstraf- und Verordnungsge-
setz – LStVG) i. d. F. der Bek. vom 
13.12.1982 (BayRS 2011-2-I), zuletzt 
geändert durch § 2 des Gesetzes vom 9. 
Dezember 2024 (GVBl S. 570) folgende 

Verordnung

§ 1 Begriffe
Öffentliche Anschläge im Sinne die-

ser Verordnung sind Plakate, Transpa-
rente, Zettel oder Tafeln, die an unbe-

weglichen Gegenständen wie Häusern, 
Mauern, Zäunen, Säulen, Telegrafen-
masten oder an beweglichen Gegen-
ständen wie Ständern angebracht wer-
den, wenn die Anschläge von einer 
nach Zahl und Zusammensetzung un-
bestimmten Menschenmenge – insbe-
sondere vom öffentlichen Verkehrsraum 
– aus wahrgenommen werden können.

§ 2 Beschränkungen
(1)Zum Schutz des Orts- und Land-

schaftsbildes und zum Schutze 
von Natur-, Kunst- und Kultur-
denkmälern dürfen Anschläge in 
der Öffentlichkeit (öffentliche An-
schläge) und Darstellungen durch 
Bildwerfer oder Beamer im ge-
samten Gemeindegebiet nur nach 
vorheriger Genehmigung durch 
die Gemeinde Buchdorf erfolgen. 
Die Genehmigung kann zeitlich 
begrenzt, mit Bedingungen und 
Auflagen sowie mit dem Vorbehalt 
des Widerrufs verbunden werden. 

(2)Die Anzahl der Plakate wird be-
grenzt auf maximal 5 Stück in 
Buchdorf und 2 Stück im Ortsteil 
Baierfeld. Die maximale Größe 
der Plakate darf das Format DIN 
A 0 (1,19 m x 0,84 m) nicht über-
schreiten. Über Ausnahmen ent-
scheidet die Gemeinde Buchdorf 
nach schriftlicher Begründung des 
Antragstellers.           

(3)Die Vorschriften der Straßen-
verkehrsordnung (StVO), des 
Bayerischen Straßen- und We-
gegesetzes (BayStrWG), des Bun-
desfernstraßengesetzes (FStrG) 
und der Bayerischen Bauordnung 
(BayBO) bleiben unberührt. Ins-
besondere ortsfeste Anlagen der 
Wirtschaftswerbung (Werbean-
lagen) im Sinn von Art. 2 Abs. 1 
Satz 2 BayBO fallen nicht unter 
den Regelungsbereich dieser Ver-
ordnung

(4)Die Anschläge dürfen weder 
durch Form, Farbe und Größe 
noch durch Art und Ort der An-
bringung Anlass zu Verwechs-
lungen mit Verkehrszeichen und 
Einrichtungen geben oder deren 
Wirkung beeinträchtigen. Eine 
Verbindung von Plakaten und 
Anschlägen mit öffentlichen Ver-
kehrszeichen und Verkehrseinrich-
tungen sowie mit Straßenbeleuch-
tungseinrichtungen ist unzulässig.

§ 3 Ausnahmen
(1)Die Beschränkung nach § 2 gilt 

nicht für öffentliche Anschläge 
und Bekanntmachungen der Ge-
meinde.

(2)Von der Genehmigungspflicht 
nach § 2 Abs. 1 ausgenommen 
sind Bekanntmachungen, die von 
den Eigentümern, dinglich Be-
rechtigten, Pächtern und Mietern 
von Privatgrundstücken an die-
sen in eigener Sache angeschlagen 
werden und Plakate und Ankündi-
gungen, die in Schaufenstern aus-
gehängt werden.
§ 4 Wahlen, Abstimmungen und 

politische Veranstaltungen
(1)Für die Werbung der politischen 

Parteien und Wählergruppen 
für Wahlen und der Antragstel-
ler für Volksbegehren und Volk-
sentscheide gelten die Beschrän-
kungen des § 2 Abs. 2 nicht.

(2)Die Bestimmungen der Stra-
ßenverkehrsordnung (StVO), des 
Bayerischen Straßen- und We-
gegesetzes (BayStrWG), des Bun-
desfernstraßengesetzes (FStrG) 
und der Bayerischen Bauordnung 
(BayBO) sind zu beachten.

(3)Die zu den Wahlen zugelassenen 
politischen Parteien und Wähler-
gruppen dürfen öffentliche An-
schläge zu Wahlen 6 Wochen vor 
dem jeweiligen Wahltermin an-
bringen.

	 Die jeweiligen Antragsteller bei 
Volks- und Bürgerbegehren dür-
fen öffentliche Anschläge während 
der Dauer der Auslegung der Ein-
tragungslisten anbringen.

	 Die jeweiligen Antragsteller und 
die jeweiligen politischen Parteien 
und Wählergruppen dürfen öf-
fentliche Anschläge bei Volks- und 
Bürgerentscheiden 6 Wochen vor 
dem Abstimmungstermin anbrin-
gen.

(4)Die unter Abs. 3 genannten Wahl-
plakate und Werbemittel müssen 
innerhalb einer Woche nach der 
Wahl, nach Beendigung der Ein-
tragungsfrist bzw. nach dem Abstim-
mungstermin wieder entfernt werden.

§ 5 Kosten und Gebühren
(1)	 Die Gemeinde Buchdorf 

erhebt für die Genehmigung öf-
fentlicher Anschläge Kosten (Ge-
bühren und Auslagen) nach 
Maßgabe der jeweils geltenden 
Kostensatzung der Gemeinde 
Buchdorf. Die Kosten werden mit 
der Erteilung der Genehmigung 
fällig. Kostenschuldner ist der je-
weilige Antragsteller.

(2)Die Gebühr für jede Genehmi-
gung beträgt unabhängig von der 
Anzahl der Plakate 15,00 Euro.  
Für die Erteilung eines Ableh-
nungsbescheides wird eine Ge-
bühr von 15,00 Euro erhoben.

	 Die Gebühr ist vor Beginn der 
Plakatierung zur Zahlung fällig.

(3)Öffentliche Anschläge für soziale 
Veranstaltungen sind gebührenfrei.

(4)Öffentliche Anschläge der poli-
tischen Parteien, Wählergruppen 
und Antragsteller bei Volks- und 
Bürgerbegehren werden ebenfalls 
kostenfrei genehmigt.

§ 6 Antrag
(1)Die Genehmigung ist bei der Ge-

meinde Buchdorf mindestens zwei 
Wochen vor dem Zeitpunkt des 
beabsichtigen Aushangs schrift-
lich mit Angaben über Art und 
Dauer der Plakatierung zu bean-
tragen. Ein Muster des Plakats so-
wie die beabsichtige Anzahl der 
aufzustellenden Plakate ist vorzu-
legen bzw. anzugeben. Die schrift-
liche Genehmigung kann zeitlich 
und mengenmäßig begrenzt oder 
mit einem Vorbehalt des Wider-
rufs, mit Bedingungen oder Auf-
lagen (Art. 36 Abs.2 BayVwVfG) 
verbunden werden und ist gebüh-
renpflichtig.

	 Die Gemeinde Buchdorf kann 
verlangen, dass für die Prüfung 
des Antrags erforderliche Zeich-
nungen, Verkehrszeichenplä-
ne, textliche Beschreibungen so-
wie sonstige Unterlagen vorgelegt 
werden.

(2)Die genehmigten Plakate sind 
mit Aufklebern, die von der Ge-
meinde Buchdorf mit dem Ge-
nehmigungsbescheid übersandt 
bzw. ausgehändigt werden, zu 
kennzeichnen. Plakate, die keine 
gültigen Aufkleber besitzen oder 
bei denen die Genehmigungs-
frist abgelaufen ist, werden von 
der Gemeinde Buchdorf ohne ge-
sonderte Aufforderung kosten-
pflichtig entfernt.
§ 7 Ablehnung und Beseitigung

(1)Anträge auf Plakatierung können 
abgelehnt werden, wenn die in § 2 
Abs. 1 genannten Rechtsgüter be-
einträchtigt werden. Anträge auf 
Plakatierung können auch abge-
lehnt werden, wenn die aufzustel-
lenden Plakate aufgrund ihrer Ge-
staltung dazu geeignet sind, andere 
Rechtsgüter zu beeinträchtigen. 

(2)Die Gemeinde Buchdorf kann die 
Beseitigung von entgegen den Re-
gelungen dieser Verordnung ange-
brachten öffentlichen Anschläge 
anordnen.

(3)Unabhängig von der Ahndung als 
Ordnungswidrigkeit können ohne 
Genehmigung angeschlagene Pla-
kate ohne Aufforderung an den Ver-
ursacher durch den gemeindlichen 
Bauhof gegen Verrechnung der ent-
standenen Kosten entfernt werden.

§ 8 Zuwiderhandlungen
Nach Art. 28 Abs. 2 LStVG kann 

mit Geldbuße belegt werden, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig
1.	entgegen § 2 ohne Genehmigung 

öffentliche Anschläge anbringt 
oder anbringen lässt,

2.	den im Genehmigungsbescheid 
festgesetzten Auflagen zuwider-
handelt,

3.	als Antragsteller oder Veranstalter 
der Beseitigungspflicht in der vorge-
gebenen Frist nicht nachkommt,

4.	einer vollziehbaren Anordnung 
zur Beseitigung von öffentlichen 
Anschlägen zuwiderhandelt,

5.	versucht die Aufkleber (vgl. § 6 
Abs. 2) zu fälschen.
§ 9 Verantwortliche, Gebühren- 

und Kostenschuldner
(1)Verantwortlich für die Beachtung 

dieser Vorschriften sind alle natür-
lichen und juristischen Personen, 
die diese öffentlichen Anschläge 
anbringen oder durch Dritte an-
bringen lassen. Beseitigungsan-
ordnungen nach § 7 können auch 
gegenüber dem Veranstalter oder 



Personen bzw. Institutionen er-
lassen werden, für die bzw. deren 
Veranstaltungen oder Maßnah-
men geworben wird oder für die 
sonstige Informationen auf einem 
öffentlichen Anschlag verbreitet 
werden.

(2)Gebühren- und Kostenschuldne-
rin/-schuldner sind:
a)	 die Antragstellerin / der An-
tragsteller.
b)	 die Erlaubnisnehmerin / der 
Erlaubnisnehmer.
c)	 wer die Sondernutzung ausübt 
oder in seinem Interesse ausüben 
lässt.

	 Mehrere Gebührenschuldne-
rinnen / -schuldner haften als Ge-
samtschuldnerin / -schuldner.

§ 10 Inkrafttreten
Diese Verordnung tritt eine Woche 

nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
Sie gilt 20 Jahre.

Buchdorf, 20.01.2026 
GEMEINDE 

Grob 
Erster Bürgermeister

C) GEMEINDE DAITING

Nr. 1	 Verordnung über 
öffentliche Anschläge 
Anschläge in der 
Gemeinde Daiting  
vom 27.01.2026

Die Gemeinde Daiting  erlässt auf-
grund des Art. 28 Abs. 1 des Gesetzes 
über das Landesstraf- und Verord-
nungsrecht auf dem Gebiet der öf-
fentlichen Sicherheit und Ordnung 
(Landesstraf- und Verordnungsge-
setz – LStVG) i. d. F. der Bek. vom 
13.12.1982 (BayRS 2011-2-I), zuletzt 
geändert durch § 2 des Gesetzes vom 
9. Dezember 2024 (GVBl S. 570) fol-
gende 

Verordnung

§ 1 Begriffe
Öffentliche Anschläge im Sinne die-

ser Verordnung sind Plakate, Transpa-
rente, Zettel oder Tafeln, die an unbe-
weglichen Gegenständen wie Häusern, 
Mauern, Zäunen, Säulen, Telegrafen-
masten oder an beweglichen Gegen-
ständen wie Ständern angebracht wer-
den, wenn die Anschläge von einer 
nach Zahl und Zusammensetzung un-
bestimmten Menschenmenge — ins-
besondere vom öffentlichen Verkehrs-
raum — aus wahrgenommen werden 
können.

§ 2 Beschränkungen
(1)Zum Schutz des Orts- und Land-

schaftsbildes und zum Schutze 
von Natur-, Kunst- und Kultur-
denkmälern dürfen Anschläge in 
der Öffentlichkeit (öffentliche An-
schläge) und Darstellungen durch 
Bildwerfer oder Beamer im ge-
samten Gemeindegebiet nur nach 
vorheriger Genehmigung durch 
die Gemeinde Daiting erfolgen. 
Die Genehmigung kann zeitlich 
begrenzt, mit Bedingungen und 
Auflagen sowie mit dem Vorbehalt 
des Widerrufs verbunden werden. 

(2)Die Anzahl der Plakate wird be-
grenzt auf maximal 4 Stück in 
Daiting und jeweils 2 Stück in den 
Ortsteilen Hochfeld, Natterholz, 
Reichertswies und Unterbuch. 
Die maximale Größe der Plakate 
darf das Format DIN A 0 (1,19 
m x 0,84 m) nicht überschreiten. 
Über Ausnahmen entscheidet die 
Gemeinde Daiting nach schrift-
licher Begründung des Antragstel-
lers.           

(3)Die Vorschriften der Straßen-
verkehrsordnung (StVO), des 
Bayerischen Straßen- und We-
gegesetzes (BayStrWG), des Bun-
desfernstraßengesetzes (FStrG) 
und der Bayerischen Bauordnung 
(BayBO) bleiben unberührt. Ins-
besondere ortsfeste Anlagen der 
Wirtschaftswerbung (Werbean-
lagen) im Sinn von Art. 2 Abs. 1 
Satz 2 BayBO fallen nicht unter 
den Regelungsbereich dieser Ver-
ordnung

(4)Die Anschläge dürfen weder 
durch Form, Farbe und Größe 
noch durch Art und Ort der An-
bringung Anlass zu Verwechs-
lungen mit Verkehrszeichen und 
Einrichtungen geben oder deren 
Wirkung beeinträchtigen. Eine 
Verbindung von Plakaten und 
Anschlägen mit öffentlichen Ver-
kehrszeichen und Verkehrseinrich-
tungen sowie mit Straßenbeleuch-

tungseinrichtungen ist unzulässig.
(5)Auf Grund der Verkehrssiche-

rungspflicht der Gemeinde Dai-
ting ist das Anbringen von Pla-
katen im gesamten Bereich der 
Usselbachbrücke nicht zulässig.

§ 3 Ausnahmen
(1)Die Beschränkung nach § 2 gilt 

nicht für öffentliche Anschläge 
und Bekanntmachungen der Ge-
meinde.

(2)Von der Genehmigungspflicht 
nach § 2 Abs. 1 ausgenommen 
sind Bekanntmachungen, die von 
den Eigentümern, dinglich Be-
rechtigten, Pächtern und Mietern 
von Privatgrundstücken an die-
sen in eigener Sache angeschlagen 
werden und Plakate und Ankündi-
gungen, die in Schaufenstern aus-
gehängt werden.
§ 4 Wahlen, Abstimmungen und 

politische Veranstaltungen
(1)Für die Werbung der politischen 

Parteien und Wählergruppen 
für Wahlen und der Antragstel-
ler für Volksbegehren und Volk-
sentscheide gelten die Beschrän-
kungen des § 2 Abs. 2 nicht.

(2)Die Bestimmungen der Stra-
ßenverkehrsordnung (StVO), des 
Bayerischen Straßen- und We-
gegesetzes (BayStrWG), des Bun-
desfernstraßengesetzes (FStrG) 
und der Bayerischen Bauordnung 
(BayBO) sind zu beachten.

(3)Die zu den Wahlen zugelassenen 
politischen Parteien und Wähler-
gruppen dürfen öffentliche An-
schläge zu Wahlen 6 Wochen vor 
dem jeweiligen Wahltermin an-
bringen.

	 Die jeweiligen Antragsteller bei 
Volks- und Bürgerbegehren dür-
fen öffentliche Anschläge während 
der Dauer der Auslegung der Ein-
tragungslisten anbringen.

	 Die jeweiligen Antragsteller und 
die jeweiligen politischen Parteien 
und Wählergruppen dürfen öf-
fentliche Anschläge bei Volks- und 
Bürgerentscheiden 6 Wochen vor 
dem Abstimmungstermin anbrin-
gen.

(4)Die unter Abs. 3 genannten Wahl-
plakate und Werbemittel müssen 
innerhalb einer Woche nach der 
Wahl, nach Beendigung der Ein-
tragungsfrist bzw. nach dem Ab-
stimmungstermin wieder entfernt 
werden.

§ 5 Kosten und Gebühren
(1)Die Gemeinde Daiting erhebt für 

die Genehmigung öffentlicher An-
schläge Kosten (Gebühren und 
Auslagen) nach Maßgabe der je-
weils geltenden Kostensatzung 
der Gemeinde Daiting. Die Ko-
sten werden mit der Erteilung 
der Genehmigung fällig. Kosten-
schuldner ist der jeweilige Antrag-
steller.

(2)Die Gebühr für jede Genehmi-
gung beträgt unabhängig von der 
Anzahl der Plakate 25,00 Euro 
Euro.  Für die Erteilung eines Ab-
lehnungsbescheides wird eine Ge-
bühr von 25,00 Euro erhoben.

	 Die Gebühr ist vor Beginn der 
Plakatierung zur Zahlung fällig.

(3)Öffentliche Anschläge für soziale 
Veranstaltungen sind gebühren-
frei.

(4)Öffentliche Anschläge der poli-
tischen Parteien, Wählergruppen 
und Antragsteller bei Volks- und 
Bürgerbegehren werden ebenfalls 
kostenfrei genehmigt.

§ 6 Antrag
(1)Die Genehmigung ist bei der Ge-

meinde Daiting mindestens zwei 
Wochen vor dem Zeitpunkt des 
beabsichtigen Aushangs schrift-
lich mit Angaben über Art und 
Dauer der Plakatierung zu bean-
tragen. Ein Muster des Plakats so-
wie die beabsichtige Anzahl der 
aufzustellenden Plakate ist vorzu-
legen bzw. anzugeben. Die schrift-
liche Genehmigung kann zeitlich 
und mengenmäßig begrenzt oder 
mit einem Vorbehalt des Wider-
rufs, mit Bedingungen oder Auf-
lagen (Art. 36 Abs.2 BayVwVfG) 
verbunden werden und ist gebüh-
renpflichtig.

	 Die Gemeinde Daiting kann ver-
langen, dass für die Prüfung des 
Antrags erforderliche Zeich-
nungen, Verkehrszeichenplä-
ne, textliche Beschreibungen so-
wie sonstige Unterlagen vorgelegt 
werden.

(2)Die genehmigten öffentlichen 

Anschläge sind mit Aufklebern, 
die von der Gemeinde Daiting 
mit dem Genehmigungsbescheid 
übersandt bzw. ausgehändigt wer-
den, zu kennzeichnen. Öffentliche 
Anschläge, die keine gültigen Auf-
kleber besitzen oder bei denen die 
Genehmigungsfrist abgelaufen ist, 
werden von der Gemeinde Dai-
ting ohne gesonderte Aufforde-
rung kostenpflichtig entfernt.
§ 7 Ablehnung und Beseitigung

(1)Anträge auf Plakatierung kön-
nen abgelehnt werden, wenn die 
in § 2 Abs. 1 genannten Rechtsgü-
ter beeinträchtigt werden. Anträ-
ge auf Plakatierung können auch 
abgelehnt werden, wenn die auf-
zustellenden Plakate aufgrund ih-
rer Gestaltung dazu geeignet sind, 
andere Rechtsgüter zu beeinträch-
tigen.            

(2)Die Gemeinde Daiting kann die 
Beseitigung von entgegen den Re-
gelungen dieser Verordnung ange-
brachten öffentlichen Anschläge 
anordnen.

(3)Unabhängig von der Ahndung als 
Ordnungswidrigkeit können ohne 
Genehmigung angeschlagene Pla-
kate ohne Aufforderung an den 
Verursacher durch den gemeind-
lichen Bauhof gegen Verrechnung 
der entstandenen Kosten entfernt 
werden.

(4)14 Tage nach Veranstaltung müssen 
die Plakate zwingend entfernt wor-
den sein, ansonsten werden diese 
kostenpflichtig vom Bauhof gegen 
Verrechnung der entstandenen Ko-
sten entfernt, vgl. § 7 Abs. 3.

§ 8 Zuwiderhandlungen
Nach Art. 28 Abs. 2 LStVG kann 

mit Geldbuße belegt werden, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig
1.	entgegen § 2 ohne Genehmigung 

öffentliche Anschläge anbringt 
oder anbringen lässt,

2.	den im Genehmigungsbescheid 
festgesetzten Auflagen zuwider-
handelt,

3.	als Antragsteller oder Veranstalter 
der Beseitigungspflicht in der vor-
gegebenen Frist nicht nachkom-
mt,

4.	einer vollziehbaren Anordnung 
zur Beseitigung von öffentlichen 
Anschlägen zuwiderhandelt,

5.	versucht die Aufkleber (vgl. § 6 
Abs. 2) zu fälschen.
§ 9 Verantwortliche, Gebühren- 

und Kostenschuldner
(1)Verantwortlich für die Beachtung 

dieser Vorschriften sind alle natür-
lichen und juristischen Personen, 
die diese öffentlichen Anschläge 
anbringen oder durch Dritte an-
bringen lassen. Beseitigungsan-
ordnungen nach § 7 können auch 
gegenüber dem Veranstalter oder 
Personen bzw. Institutionen er-
lassen werden, für die bzw. deren 
Veranstaltungen oder Maßnah-
men geworben wird oder für die 
sonstige Informationen auf einem 
öffentlichen Anschlag verbreitet 
werden.

(2)Gebühren- und Kostenschuldne-
rin/-schuldner sind:
a)	 die Antragstellerin / der An-
tragsteller.
b)	 die Erlaubnisnehmerin / der 
Erlaubnisnehmer.
c)	 wer die Sondernutzung ausübt 
oder in seinem Interesse ausüben 
lässt.

	 Mehrere Gebührenschuldne-
rinnen / -schuldner haften als Ge-
samtschuldnerin / -schuldner.

§ 10 Inkrafttreten
Diese Verordnung tritt am 

16.02.2026 in Kraft. Sie gilt 20 Jahre.
Daiting, 27.01.2026 

GEMEINDE 
Wildfeuer 

Erster Bürgermeister

D) GEMEINDE RÖGLING

Nr. 1	 Sitzung des  
Gemeinderates Rögling

Am Dienstag, den 10.02.2026 um 
19.00 Uhr findet im Gemeindezen-
trum in Rögling die Sitzung des Ge-
meinderates Rögling statt.

Tagesordnung:
1.	Bebauungsplan „Westerwiesen 

III“, 3. Änderung, Gmk.Rögling; 
Behandlung der während der Öf-
fentlichkeits- und Behördenbetei-
ligung eingegangenen Stellung-
nahmen gemäß § 3 Abs. 2 und § 4 
Abs. 2 BauGB sowie Satzungsbe-

schluss
1.1Abwägungsbeschluss zum Be-

bauungsplan „Westerwiesen III“, 
3. Änderung, Gmk. Rögling

1.2Satzungsbeschluss gemäß § 10 
Abs. 1 BauGB zum Bebauungs-
plan „Westerwiesen III“, Gmk. 
Rögling

2.	Aufhebung des Bebauungspla-
nes „Am Höller“, Gmk. Rögling; 
Aufstellungsbeschluss sowie Be-
schluss zur Einleitung der Verfah-
rensschritte nach § 3 Abs. 1 und § 
4 Abs. 1 BauGB

2.1Aufstellungsbeschluss zur Aufhe-
bung des Bebauungsplanes „Am 
Höller“, Gmk. Rögling

2.2Beschluss zur Einleitung der Ver-
fahrensschritte nach § 3 Abs. 1 
und § 4 Abs. 1 BauGB zur Aufhe-
bung des Bebauungsplanes „Am 
Höller“, Gmk. Rögling

3.	Antrag auf Nutzung der Räum-
lichkeiten im „Kleinen Saal“ im 
Nadlerhaus Rögling – Erweite-
rung der Bewegungsangebote

4.	Gewährung eines Zuschusses an 
die Volkshochschule Donauwörth 
e. V.

5.	Bekanntgaben aus nichtöffent-
licher Sitzung

6.	Bekanntgaben
anschließend nichtöffentliche Sit-

zung
Auernhammer 

Erster Bürgermeister

Nr. 2	 Verordnung über 
öffentliche Anschläge 
Anschläge in der 
Gemeinde Rögling  
vom 21.01.2026

Die Gemeinde Rögling erlässt auf-
grund des Art. 28 Abs. 1 des Gesetzes 
über das Landesstraf- und Verord-
nungsrecht auf dem Gebiet der öf-
fentlichen Sicherheit und Ordnung 
(Landesstraf- und Verordnungsge-
setz – LStVG) i. d. F. der Bek. vom 
13.12.1982 (BayRS 2011-2-I), zuletzt 
geändert durch § 2 des Gesetzes vom 
9. Dezember 2024 (GVBl S. 570) fol-
gende 

Verordnung

§ 1 Begriffe
Öffentliche Anschläge im Sinne die-

ser Verordnung sind Plakate, Transpa-
rente, Zettel oder Tafeln, die an unbe-
weglichen Gegenständen wie Häusern, 
Mauern, Zäunen, Säulen, Telegrafen-
masten oder an beweglichen Gegen-
ständen wie Ständern angebracht wer-
den, wenn die Anschläge von einer 
nach Zahl und Zusammensetzung un-
bestimmten Menschenmenge — ins-
besondere vom öffentlichen Verkehrs-
raum — aus wahrgenommen werden 
können.

§ 2 Beschränkungen
(1)Zum Schutz des Orts- und Land-

schaftsbildes und zum Schutze 
von Natur-, Kunst- und Kultur-
denkmälern dürfen Anschläge in 
der Öffentlichkeit (öffentliche An-
schläge) und Darstellungen durch 
Bildwerfer oder Beamer im ge-
samten Gemeindegebiet nur nach 
vorheriger Genehmigung durch 
die Gemeinde Rögling erfolgen. 
Die Genehmigung kann zeitlich 
begrenzt, mit Bedingungen und 
Auflagen sowie mit dem Vorbehalt 
des Widerrufs verbunden werden. 

(2)Die Anzahl der Plakate wird be-
grenzt auf maximal begrenzt auf 
maximal 5 Stück. Die maximale 
Größe der Plakate darf das For-
mat DIN A 0 (1,19 m x 0,84 m) 
nicht überschreiten. Über Aus-
nahmen entscheidet die Gemein-
de Rögling nach schriftlicher Be-
gründung des Antragstellers.           

(3)Die Vorschriften der Straßen-
verkehrsordnung (StVO), des 
Bayerischen Straßen- und We-
gegesetzes (BayStrWG), des Bun-
desfernstraßengesetzes (FStrG) 
und der Bayerischen Bauordnung 
(BayBO) bleiben unberührt. Ins-
besondere ortsfeste Anlagen der 
Wirtschaftswerbung (Werbean-
lagen) im Sinn von Art. 2 Abs. 1 
Satz 2 BayBO fallen nicht unter 
den Regelungsbereich dieser Ver-
ordnung

(4)Die Anschläge dürfen weder 
durch Form, Farbe und Größe 
noch durch Art und Ort der An-
bringung Anlass zu Verwechs-
lungen mit Verkehrszeichen und 
Einrichtungen geben oder deren 
Wirkung beeinträchtigen. Eine 

Verbindung von Plakaten und 
Anschlägen mit öffentlichen Ver-
kehrszeichen und Verkehrseinrich-
tungen sowie mit Straßenbeleuch-
tungseinrichtungen ist unzulässig.

§ 3 Ausnahmen
(1)Die Beschränkung nach § 2 gilt 

nicht für öffentliche Anschläge 
und Bekanntmachungen der Ge-
meinde.

(2)Von der Genehmigungspflicht 
nach § 2 Abs. 1 ausgenommen 
sind Bekanntmachungen, die von 
den Eigentümern, dinglich Be-
rechtigten, Pächtern und Mietern 
von Privatgrundstücken an die-
sen in eigener Sache angeschlagen 
werden und Plakate und Ankündi-
gungen, die in Schaufenstern aus-
gehängt werden.
§ 4 Wahlen, Abstimmungen und 

politische Veranstaltungen
(1)Für die Werbung der politischen 

Parteien und Wählergruppen 
für Wahlen und der Antragstel-
ler für Volksbegehren und Volk-
sentscheide gelten die Beschrän-
kungen des § 2 Abs. 2 nicht.

(2)Die Bestimmungen der Stra-
ßenverkehrsordnung (StVO), des 
Bayerischen Straßen- und We-
gegesetzes (BayStrWG), des Bun-
desfernstraßengesetzes (FStrG) 
und der Bayerischen Bauordnung 
(BayBO) sind zu beachten.

(3)Die zu den Wahlen zugelassenen 
politischen Parteien und Wähler-
gruppen dürfen öffentliche An-
schläge zu Wahlen 6 Wochen vor 
dem jeweiligen Wahltermin an-
bringen.

	 Die jeweiligen Antragsteller bei 
Volks- und Bürgerbegehren dür-
fen öffentliche Anschläge während 
der Dauer der Auslegung der Ein-
tragungslisten anbringen.

	 Die jeweiligen Antragsteller und 
die jeweiligen politischen Parteien 
und Wählergruppen dürfen öf-
fentliche Anschläge bei Volks- und 
Bürgerentscheiden 6 Wochen vor 
dem Abstimmungstermin anbrin-
gen.

(4)Die unter Abs. 3 genannten Wahl-
plakate und Werbemittel müssen 
innerhalb einer Woche nach der 
Wahl, nach Beendigung der Ein-
tragungsfrist bzw. nach dem Ab-
stimmungstermin wieder entfernt 
werden.

§ 5 Kosten und Gebühren
(1)Die Gemeinde Röglingerhebt für 

die Genehmigung öffentlicher An-
schläge Kosten (Gebühren und 
Auslagen) nach Maßgabe der je-
weils geltenden Kostensatzung 
der Gemeinde Rögling. Die Ko-
sten werden mit der Erteilung 
der Genehmigung fällig. Kosten-
schuldner ist der jeweilige Antrag-
steller.

(2)Die Gebühr für jede Genehmi-
gung beträgt unabhängig von der 
Anzahl der Plakate 25,00 Euro 
Euro.  Für die Erteilung eines Ab-
lehnungsbescheides wird eine Ge-
bühr von 25,00 Euro erhoben.

	 Die Gebühr ist vor Beginn der 
Plakatierung zur Zahlung fällig.

(3)Öffentliche Anschläge für soziale 
Veranstaltungen sind gebühren-
frei.

(4)Öffentliche Anschläge der poli-
tischen Parteien, Wählergruppen 
und Antragsteller bei Volks- und 
Bürgerbegehren werden ebenfalls 
kostenfrei genehmigt.

§ 6 Antrag
(1)Die Genehmigung ist bei der Ge-

meinde Rögling mindestens zwei 
Wochen vor dem Zeitpunkt des 
beabsichtigen Aushangs schrift-
lich mit Angaben über Art und 
Dauer der Plakatierung zu bean-
tragen. Ein Muster des Plakats so-
wie die beabsichtige Anzahl der 
aufzustellenden Plakate ist vorzu-
legen bzw. anzugeben. Die schrift-
liche Genehmigung kann zeitlich 
und mengenmäßig begrenzt oder 
mit einem Vorbehalt des Wider-
rufs, mit Bedingungen oder Auf-
lagen (Art. 36 Abs.2 BayVwVfG) 
verbunden werden und ist gebüh-
renpflichtig.

	 Die Gemeinde Rögling kann ver-
langen, dass für die Prüfung des 
Antrags erforderliche Zeich-
nungen, Verkehrszeichenplä-
ne, textliche Beschreibungen so-
wie sonstige Unterlagen vorgelegt 
werden.

(2)Die genehmigten öffentlichen 
Anschläge sind mit Aufklebern, 

die von der Gemeinde Rögling 
mit dem Genehmigungsbescheid 
übersandt bzw. ausgehändigt wer-
den, zu kennzeichnen. Öffentliche 
Anschläge, die keine gültigen Auf-
kleber besitzen oder bei denen die 
Genehmigungsfrist abgelaufen ist, 
werden von der Gemeinde Rög-
ling ohne gesonderte Aufforde-
rung kostenpflichtig entfernt.
§ 7 Ablehnung und Beseitigung

(1)Anträge auf Plakatierung kön-
nen abgelehnt werden, wenn die 
in § 2 Abs. 1 genannten Rechtsgü-
ter beeinträchtigt werden. Anträ-
ge auf Plakatierung können auch 
abgelehnt werden, wenn die auf-
zustellenden Plakate aufgrund ih-
rer Gestaltung dazu geeignet sind, 
andere Rechtsgüter zu beeinträch-
tigen.            

(2)Die Gemeinde Rögling kann die 
Beseitigung von entgegen den Re-
gelungen dieser Verordnung ange-
brachten öffentlichen Anschläge 
anordnen.

(3)Unabhängig von der Ahndung als 
Ordnungswidrigkeit können ohne 
Genehmigung angeschlagene Pla-
kate ohne Aufforderung an den 
Verursacher durch den gemeind-
lichen Bauhof gegen Verrechnung 
der entstandenen Kosten entfernt 
werden.

§ 8 Zuwiderhandlungen
Nach Art. 28 Abs. 2 LStVG kann 

mit Geldbuße belegt werden, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig
1.	entgegen § 2 ohne Genehmigung 

öffentliche Anschläge anbringt 
oder anbringen lässt,

2.	den im Genehmigungsbescheid 
festgesetzten Auflagen zuwider-
handelt,

3.	als Antragsteller oder Veranstalter 
der Beseitigungspflicht in der vor-
gegebenen Frist nicht nachkom-
mt,

4.	einer vollziehbaren Anordnung 
zur Beseitigung von öffentlichen 
Anschlägen zuwiderhandelt,

5.	versucht die Aufkleber (vgl. § 6 
Abs. 2) zu fälschen.
§ 9 Verantwortliche, Gebühren- 

und Kostenschuldner
(1)Verantwortlich für die Beachtung 

dieser Vorschriften sind alle natür-
lichen und juristischen Personen, 
die diese öffentlichen Anschläge 
anbringen oder durch Dritte an-
bringen lassen. Beseitigungsan-
ordnungen nach § 7 können auch 
gegenüber dem Veranstalter oder 
Personen bzw. Institutionen er-
lassen werden, für die bzw. deren 
Veranstaltungen oder Maßnah-
men geworben wird oder für die 
sonstige Informationen auf einem 
öffentlichen Anschlag verbreitet 
werden.

(2)Gebühren- und Kostenschuldne-
rin/-schuldner sind:
a)	 die Antragstellerin / der An-
tragsteller.
b)	 die Erlaubnisnehmerin / der 
Erlaubnisnehmer.
c)	 wer die Sondernutzung ausübt 
oder in seinem Interesse ausüben 
lässt.

	 Mehrere Gebührenschuldne-
rinnen / -schuldner haften als Ge-
samtschuldnerin / -schuldner.

§ 10 Inkrafttreten
Diese Verordnung tritt am 

17.02.2026 in Kraft. Sie gilt 20 Jahre.
Rögling, 21.01.2026 

GEMEINDE 
Auernhammer 

Erster Bürgermeister

E) GEMEINDE  
TAGMERSHEIM

Nr. 1	 Verordnung über 
öffentliche Anschläge 
Anschläge in der 
Gemeinde Tagmersheim 
vom 28.01.2026

Die Gemeinde Tagmersheim  er-
lässt aufgrund des Art. 28 Abs. 1 des 
Gesetzes über das Landesstraf- und 
Verordnungsrecht auf dem Gebiet 
der öffentlichen Sicherheit und Ord-
nung (Landesstraf- und Verordnungs-
gesetz – LStVG) i. d. F. der Bek. vom 
13.12.1982 (BayRS 2011-2-I), zuletzt 
geändert durch § 2 des Gesetzes vom 
9. Dezember 2024 (GVBl S. 570) fol-
gende 

Verordnung

§ 1 Begriffe
Öffentliche Anschläge im Sinne die-



ser Verordnung sind Plakate, Transpa-
rente, Zettel oder Tafeln, die an unbe-
weglichen Gegenständen wie Häusern, 
Mauern, Zäunen, Säulen, Telegrafen-
masten oder an beweglichen Gegen-
ständen wie Ständern angebracht wer-
den, wenn die Anschläge von einer 
nach Zahl und Zusammensetzung un-
bestimmten Menschenmenge — ins-
besondere vom öffentlichen Verkehrs-
raum — aus wahrgenommen werden 
können.

§ 2 Beschränkungen
(1)Zum Schutz des Orts- und Land-

schaftsbildes und zum Schutze 
von Natur-, Kunst- und Kultur-
denkmälern dürfen Anschläge in 
der Öffentlichkeit (öffentliche An-
schläge) und Darstellungen durch 
Bildwerfer oder Beamer im gesam-
ten Gemeindegebiet nur nach vor-
heriger Genehmigung durch die 
Gemeinde Tagmersheim erfolgen. 
Die Genehmigung kann zeitlich 
begrenzt, mit Bedingungen und 
Auflagen sowie mit dem Vorbehalt 
des Widerrufs verbunden werden. 

(2)Die Anzahl der Plakate wird be-
grenzt auf maximal 5 Stück in 
Tagmersheim und 3 Stück im 
Ortsteil Blossenau. Die maxima-
le Größe der Plakate darf das For-
mat DIN A 0 (1,19 m x 0,84 m) 
nicht überschreiten. Über Aus-
nahmen entscheidet die Gemein-
de Tagmersheim nach schriftlicher 
Begründung des Antragstellers.           

(3)Die Vorschriften der Straßen-
verkehrsordnung (StVO), des 
Bayerischen Straßen- und We-
gegesetzes (BayStrWG), des Bun-
desfernstraßengesetzes (FStrG) 
und der Bayerischen Bauordnung 
(BayBO) bleiben unberührt. Ins-
besondere ortsfeste Anlagen der 

Wirtschaftswerbung (Werbean-
lagen) im Sinn von Art. 2 Abs. 1 
Satz 2 BayBO fallen nicht unter 
den Regelungsbereich dieser Ver-
ordnung

(4)Die Anschläge dürfen weder 
durch Form, Farbe und Größe 
noch durch Art und Ort der An-
bringung Anlass zu Verwechs-
lungen mit Verkehrszeichen und 
Einrichtungen geben oder deren 
Wirkung beeinträchtigen. Eine 
Verbindung von Plakaten und 
Anschlägen mit öffentlichen Ver-
kehrszeichen und Verkehrseinrich-
tungen sowie mit Straßenbeleuch-
tungseinrichtungen ist unzulässig.

(5)Auf Grund der Verkehrssiche-
rungspflicht der Gemeinde Dai-
ting ist das Anbringen von Pla-
katen im gesamten Bereich der 
Usselbachbrücke nicht zulässig.

§ 3 Ausnahmen
(1)Die Beschränkung nach § 2 gilt 

nicht für öffentliche Anschläge 
und Bekanntmachungen der Ge-
meinde.

(2)Von der Genehmigungspflicht 
nach § 2 Abs. 1 ausgenommen 
sind Bekanntmachungen, die von 
den Eigentümern, dinglich Be-
rechtigten, Pächtern und Mietern 
von Privatgrundstücken an die-
sen in eigener Sache angeschlagen 
werden und Plakate und Ankündi-
gungen, die in Schaufenstern aus-
gehängt werden.
§ 4 Wahlen, Abstimmungen und 

politische Veranstaltungen
(1)Für die Werbung der politischen 

Parteien und Wählergruppen 
für Wahlen und der Antragstel-
ler für Volksbegehren und Volk-
sentscheide gelten die Beschrän-
kungen des § 2 Abs. 2 nicht.

(2)Die Bestimmungen der Stra-
ßenverkehrsordnung (StVO), des 
Bayerischen Straßen- und We-
gegesetzes (BayStrWG), des Bun-
desfernstraßengesetzes (FStrG) 
und der Bayerischen Bauordnung 
(BayBO) sind zu beachten.

(3)Die zu den Wahlen zugelassenen 
politischen Parteien und Wähler-
gruppen dürfen öffentliche An-
schläge zu Wahlen 6 Wochen vor 
dem jeweiligen Wahltermin an-
bringen.

	 Die jeweiligen Antragsteller bei 
Volks- und Bürgerbegehren dür-
fen öffentliche Anschläge während 
der Dauer der Auslegung der Ein-
tragungslisten anbringen.

	 Die jeweiligen Antragsteller und 
die jeweiligen politischen Parteien 
und Wählergruppen dürfen öf-
fentliche Anschläge bei Volks- und 
Bürgerentscheiden 6 Wochen vor 
dem Abstimmungstermin anbrin-
gen.

(4)Die unter Abs. 3 genannten Wahl-
plakate und Werbemittel müssen 
innerhalb einer Woche nach der 
Wahl, nach Beendigung der Ein-
tragungsfrist bzw. nach dem Ab-
stimmungstermin wieder entfernt 
werden.

§ 5 Kosten und Gebühren
(1)Die Gemeinde  Tagmersheim er-

hebt für die Genehmigung öffent-
licher Anschläge Kosten (Gebüh-
ren und Auslagen) nach Maßgabe 
der jeweils geltenden Kostensat-
zung der Gemeinde  Tagmers-
heim. Die Kosten werden mit der 
Erteilung der Genehmigung fällig. 
Kostenschuldner ist der jeweilige 
Antragsteller.

(2)Die Gebühr für jede Genehmi-
gung beträgt unabhängig von der 

Anzahl der Plakate 15,00 Euro 
Euro. Für die Erteilung eines Ab-
lehnungsbescheides wird eine Ge-
bühr von 15,00 Euro erhoben.

	 Die Gebühr ist vor Beginn der 
Plakatierung zur Zahlung fällig.

(3)Öffentliche Anschläge für soziale 
Veranstaltungen sind gebühren-
frei.

(4)Öffentliche Anschläge der poli-
tischen Parteien, Wählergruppen 
und Antragsteller bei Volks- und 
Bürgerbegehren werden ebenfalls 
kostenfrei genehmigt.

§ 6 Antrag
(1)Die Genehmigung ist bei der 

Gemeinde Tagmersheim minde-
stens zwei Wochen vor dem Zeit-
punkt des beabsichtigen Aushangs 
schriftlich mit Angaben über Art 
und Dauer der Plakatierung zu 
beantragen. Ein Muster des Pla-
kats sowie die beabsichtige Anzahl 
der aufzustellenden Plakate ist 
vorzulegen bzw. anzugeben. Die 
schriftliche Genehmigung kann 
zeitlich und mengenmäßig be-
grenzt oder mit einem Vorbehalt 
des Widerrufs, mit Bedingungen 
oder Auflagen (Art. 36 Abs.2 Bay-
VwVfG) verbunden werden und 
ist gebührenpflichtig.

	 Die Gemeinde Tagmersheim  
kann verlangen, dass für die Prü-
fung des Antrags erforderliche 
Zeichnungen, Verkehrszeichen-
pläne, textliche Beschreibungen 
sowie sonstige Unterlagen vorge-
legt werden.

(2)Die genehmigten öffentlichen 
Anschläge sind mit Aufklebern, 
die von der Gemeinde Tagmers-
heim  mit dem Genehmigungs-
bescheid übersandt bzw. ausge-
händigt werden, zu kennzeichnen. 

Öffentliche Anschläge, die keine 
gültigen Aufkleber besitzen oder 
bei denen die Genehmigungsfrist 
abgelaufen ist, werden von der 
Gemeinde  Tagmersheim ohne 
gesonderte Aufforderung kosten-
pflichtig entfernt.
§ 7 Ablehnung und Beseitigung

(1)Anträge auf Plakatierung kön-
nen abgelehnt werden, wenn die 
in § 2 Abs. 1 genannten Rechtsgü-
ter beeinträchtigt werden. Anträ-
ge auf Plakatierung können auch 
abgelehnt werden, wenn die auf-
zustellenden Plakate aufgrund ih-
rer Gestaltung dazu geeignet sind, 
andere Rechtsgüter zu beeinträch-
tigen.            

(2)Die Gemeinde Tagmersheim  
kann die Beseitigung von entge-
gen den Regelungen dieser Ver-
ordnung angebrachten öffentli-
chen Anschläge anordnen.

(3)Unabhängig von der Ahndung als 
Ordnungswidrigkeit können ohne 
Genehmigung angeschlagene Pla-
kate ohne Aufforderung an den 
Verursacher durch den gemeind-
lichen Bauhof gegen Verrechnung 
der entstandenen Kosten entfernt 
werden.

§ 8 Zuwiderhandlungen
Nach Art. 28 Abs. 2 LStVG kann 

mit Geldbuße belegt werden, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig
1.	entgegen § 2 ohne Genehmigung 

öffentliche Anschläge anbringt 
oder anbringen lässt,

2.	den im Genehmigungsbescheid 
festgesetzten Auflagen zuwider-
handelt,

3.	als Antragsteller oder Veranstalter 
der Beseitigungspflicht in der vor-
gegebenen Frist nicht nachkom-
mt,

4.	einer vollziehbaren Anordnung 
zur Beseitigung von öffentlichen 
Anschlägen zuwiderhandelt,

5.	versucht die Aufkleber (vgl. § 6 
Abs. 2) zu fälschen.
§ 9 Verantwortliche, Gebühren- 

und Kostenschuldner
(1)Verantwortlich für die Beachtung 

dieser Vorschriften sind alle natür-
lichen und juristischen Personen, 
die diese öffentlichen Anschläge 
anbringen oder durch Dritte an-
bringen lassen. Beseitigungsan-
ordnungen nach § 7 können auch 
gegenüber dem Veranstalter oder 
Personen bzw. Institutionen er-
lassen werden, für die bzw. deren 
Veranstaltungen oder Maßnah-
men geworben wird oder für die 
sonstige Informationen auf einem 
öffentlichen Anschlag verbreitet 
werden.

(2)Gebühren- und Kostenschuldne-
rin/-schuldner sind:
a)	 die Antragstellerin / der An-
tragsteller.
b)	 die Erlaubnisnehmerin / der 
Erlaubnisnehmer.
c)	 wer die Sondernutzung ausübt 
oder in seinem Interesse ausüben lässt.

	 Mehrere Gebührenschuldne-
rinnen / -schuldner haften als Ge-
samtschuldnerin / -schuldner.

§ 10 Inkrafttreten
Diese Verordnung tritt eine Woche 

nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
Sie gilt 20 Jahre.

Tagmersheim, 28.01.2026 
GEMEINDE 
Riedelsheimer 

Erste Bürgermeisterin


